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Allgemeine Geschaftsbedingungen der Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG fir die Lieferung elektrischer Energie mit
einem dynamischen Tarif fir Haushalt und Gewerbe, Stand: 01.07.2025

Gender-Hinweis: Aus Grinden der besseren Lesbarkeit wird auf die
gleichzeitige Verwendung der Sprachformen mdnnlich, weiblich
und divers (m/w/d) verzichtet. Samtliche Personenbezeichnungen
gelten gleichermafen fur alle Geschlechter.

1. Vertragsschluss / Lieferbeginn

Der Vertrag kommt durch Bestétigung des Lieferanten in Textform
unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der
tatsachliche Lieferbeginn hangt davon ab, dass alle fur die
Belieferung notwendigen MafRnahmen (Kiindigung des bisherigen
Liefervertrags etc.) erfolgt sind. Ist der Kunde Verbraucheri. S. v. §
13 BGB, erfolgt eine Belieferung nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist
des Kunden gemaR §§ 355 Abs. 2, 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei
denn, der Kunde fordert den Lieferanten hierzu ausdrticklich auf.

2. Umfang und Durchfiihrung der Lieferung / Leistungsumfang /
Weiterleitungsverbot / Befreiung von der Leistungspflicht

2.1 Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an

Energie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahme-

stelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, Gber den der
Kunde beliefert und mittels Marktlokations-Identifikationsnummer
energiewirtschaftlich identifiziert wird. Von der Gesamtabnahme-
verpflichtung nach Satz 1 ausgenommen ist die in Eigenerzeu-
gungsanlagen produzierte elektrische Energie, die ausschlieBlich
vom Kunden selbst verbraucht wird (Eigenversorgung). Entspre-
chendes gilt fir Mengen, die im Rahmen der gemeinschaftlichen
Gebaudeversorgung nach § 42b EnWG bezogen werden. Eine
Aufnahme, Erweiterung oder Einschrénkung der Eigenversorgung
ist dem Lieferanten zwei Monate vorab anzuzeigen.

2.2 Auf Verlangen des Kunden konnen unter den Voraussetzun-
gen des § 10c EEG die Strombezuge aus dem Netz, die in einer
Solaranlage oder in deren Neben- und Hilfsanlagen zur Erzeu-
gung von Strom verbraucht werden, der Entnahmestelle in Ziffer
2 der Anlage Auftragsblatt zugeordnet werden. Damit der Liefe-
rant die Zuordnung der Entnahmestelle veranlassen kann, muss
der Kunde dem Lieferanten mit dem Verlangen die hierfur erfor-
derlichen Angaben, insbesondere die Marktlokations-
Identifikationsnummer der weiteren Entnahmestelle, die der
Entnahmestelle in Ziffer 2 der Anlage Auftragsblatt zugeordnet
werden soll, mitteilen.

2.3 Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber
erbracht und ist gemaR § 9 Abs. 2 MsbG Bestandteil dieses Ver-
trags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem wettbewerbli-
chen Messstellenbetreiber schlie@t. Der Lieferant stellt dem Kun-
den das Entgelt fur Messstellenbetrieb und Messung unter den
Voraussetzungen des angehangten Preisblattes in Rechnung.

2.4 Der Kunde wird die Energie lediglich zur eigenen Versorgung
nutzen. Eine Weiterleitung an Dritte ist unzuldssig.

2.5 Bei einer Unterbrechung oder bei UnregelmaRigkeiten in der
Energieversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen
einer Storung des Netzbetriebs einschlieRlich des Netzanschlusses
handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den méglichen
Ansprichen des Kunden gegen den Netzbetreiber wird auf Ziffer
10 verwiesen.

2.6 Wird den Vertragsparteien die Erfillung der Leistungspflichten
durch unvorhersehbare Umstande, auf die sie keinen Einfluss
haben und deren Abwendung mit einem angemessenen  tech-
nischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden
kann (insbesondere hohere Gewalt wie z. B. Naturkatastrophen,
Krieg, Pandemien, rechtmaRige Arbeitskampfmalinahmen,
hoheitliche Anordnungen), unmaglich gemacht, so sind die
Vertragsparteien von ihren vertraglichen Leistungspflichten befreit,
solange diese Umstande noch andauern.

2.7 Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit,
soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder
die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Mess-
stellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schadens-
ersatzanspriche des Kunden gegen den Lieferanten bleiben fir
den Fall unberGhrt, dass den Lieferanten an der Unterbrechung
ein Verschulden trifft.

3. Messung / Ablesung durch Kunden / Nachprifung der Mess-
einrichtung

3.1 Die Menge der gelieferten Energie wird durch ein intelligentes
Messsystem i. S. d. MsbG (oder rechtmaRige Ersatzwertbildung)
ermittelt. Ein intelligentes Messsystem besteht nach § 2 Nr. 7
MsbG aus einer modernen Messeinrichtung, die Gber ein Smart-
Meter-Gateway in ein Kommunikationsnetz eingebunden ist. Die
Ablesung der Messwerte erfolgt durch den Messstellenbetreiber
oder den Lieferanten. In begriindeten Einzelfallen, z. B. fur die
Dauer eines technisch bedingten Ausfalls der Fernkommunikati-
on, wird die Ablesung der Messeinrichtung auf Verlangen des
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Lieferanten kostenlos vom Kunden selbst durchgefihrt, sofern
dies fur die Abrechnung nach diesem Vertrag erforderlich ist.

Der Lieferant wird den Kunden rechtzeitig zu einer Selbstable-
sung auffordern. Der Kunde kann einer Selbstablesung wider-
sprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist.

3.2 Soweit der Kunde fur einen bestimmten Abrechnungszeit-
raum trotz entsprechender Verpflichtung keine Ablesedaten
Ubermittelt hat oder der Lieferant aus anderen Griinden, die er
nicht zu vertreten hat, den tatsachlichen Verbrauch nicht ermit-
teln kann (etwa, weil keine Messwerte bzw. rechtmaRig ermittel-
ten Ersatzwerte verflgbar sind), kann der Lieferant den Ver-
brauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem
Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden jeweils
unter angemessener Berlcksichtigung der tatsachlichen Ver-
haltnisse schatzen.

3.3 Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit
einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten oder
des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstick und
zu seinen Rdumen zu gestatten, soweit dies im Rahmen des
Betriebs, zur Wartung des intelligenten Messsystems oder zur
Ablesung der Messeinrichtung erforderlich ist. Die Benachrichti-
gung kann durch Mitteilung an den Kunden oder durch Aus-
hang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens
zwei Wochen vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens
ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafir Sorge zu
tragen, dass die Messeinrichtung bzw. das intelligente Messsys-
tem zugénglich ist. Wenn der Kunde den Zutritt unberechtigt
verweigert oder behindert, stellt der Lieferant dem Kunden die
dadurch entstandenen Kosten nach tatsachlichem Aufwand in
Rechnung.

3.4 Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine
Nachprifung der Messeinrichtung bzw. des intelligenten Mess-
systems an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehdrde oder
eine staatlich anerkannte Prifstelle i. S. v. § 40 Abs. 3 MessEG zu
veranlassen. Die Kosten der Nachpriifung fallen dem Kunden nur
dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen
nicht Gberschritten werden.

3.5 Ergibt eine Nachprifung der Messeinrichtung bzw. des
intelligenten Messsystems eine Uberschreitung der eichrechtli-
chen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermitt-
lung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer
Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird der zu
viel oder zu wenig berechnete Betrag unverziiglich erstattet bzw.
nachentrichtet. Ist das Ausmald des Fehlers nicht einwandfrei
festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an (und
liegen auch keine rechtmaRig ermittelten Ersatzwerte vor), so
ermittelt der Lieferant den Verbrauch fir die Zeit seit der letzten
fehlerfreien Ablesung durch Schatzung entsprechend Ziffer 3.2.
Anspriche nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des
Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschrankt, es sei denn,
die Auswirkung des Fehlers kann Uber einen gréReren Zeitraum
festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf Iangstens
drei Jahre beschrankt.

4. Abrechnung / Verbrauchshistorie / Anteilige Preisberechnung
| Abrechnungsinformationen

4.1 Der Lieferant rechnet monatlich bis zum 15. des auf einen
Liefermonat folgenden Kalendermonats die Entgelte nach die-
sem Vertrag fur die im Liefermonat gelieferte Energie ab. Die
Abrechnung wird nach seiner Wahl in elektronischer oder in
Papierform erstellt.

4.2 Erhalt der Kunde Abrechnungen in Papierform, erfolgt die
Ubermittlung der Abrechnungen auf Wunsch auch in elektroni-
scher Form. Erhalt der Kunde elektronische Abrechnungen,
erfolgt die Ubermittlung der Abrechnungen auf Wunsch auch
einmal jéhrlich in Papierform.

4.3 Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden
und/oder einem von diesem benannten Dritten, soweit verfig-
bar, ergdnzende Informationen zu dessen Verbrauchshistorie
gegen Entgelt zur Verfiigung (siehe Ziffer 19).

5. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung /
Aufrechnung

5.1Samtliche Rechnungsbetrage sind zwei Wochen nach Zugang
der Rechnung, Vorauszahlungen zu dem vom Lieferanten nach
billigem Ermessen (§ 315 BGB) mit Verlangen der Vorauszahlung
festgelegten Zeitpunkt fallig und im Wege des Lastschriftverfahrens,
mittels Dauerauftrag oder Uberweisung (auch durch Bartiberwei-
sung) zu zahlen. Gilt nicht fir Verbraucher i. S. v. § 13 BGB: Der
Kunde informiert den Lieferanten vorab in Textform, sofern Dritte
fur ihn leisten. Der Lieferant ist berechtigt, Zahlungen Dritter abzu-
lehnen.
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5.2 Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant
angemessene Malinahmen zur Durchsetzung seiner Forderung
ergreifen. Fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf, oder I&sst der
Lieferant den Betrag durch Beauftragung eines Inkassodienstleisters
(auch des Netzbetreibers) einziehen, stellt er dem Kunden die
dadurch entstandenen Kosten nach tatsachlichem Aufwand in
Rechnung. § 288 Abs. 5 BGB bleibt unberihrt.

5.3 Einwénde gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsauf-
schub oder zur Zahlungsverweigerung nur, sofern der in einer
Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr
als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen
Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachpriifung der
Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachpriifung nicht
die ordnungsgemaRe Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist
oder sofern aus Sicht eines verstandigen Kunden die ernsthafte
Moglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, z. B. bei falschen
Kundennamen, verwechselten Entnahmestellen, ohne Weiteres
erkennbaren Rechenfehlern oder bei weit auRerhalb der Plausibilitat
liegenden Verbrauchsmengen, auch wenn eine Nachpriifung der
Messeinrichtung deren ordnungsgemafe Funktion bestatigt hat.
Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von dieser Klausel
unberGhrt.

5.4 Gegen Anspriiche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen
oder rechtskraftig festgestellten Gegenansprichen aufgerechnet
werden. Dies gilt nicht fir Anspriiche des Kunden aufgrund vollstan-
diger oder teilweiser Nichterfillung oder mangelhafter Erfillung der
Hauptleistungspflichten. Gilt nur fir Verbraucher i. S. d. § 13 BGB:
Weiterhin gilt dies nicht fir Forderungen des Kunden, die im Rah-
men des Rickabwicklungsverhaltnisses nach Widerruf des Vertrags
entstehen.

6. Vorauszahlung / Sicherheitsleistung

6.1 Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung
in angemessener Hohe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zah-
lung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Hohe in Verzug ist,
wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwolf Monaten
wiederholt in Zahlungsverzug gerat oder in sonstigen begriindeten
Fallen.

6.2 Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn,
Hohe und die Grinde fir die Vorauszahlung sowie die Voraussetzun-
gen fUr ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlun-
gen legt der Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. Die
Vorauszahlung ist frihestens zum Lieferbeginn fallig. Die Hohe der
Vorauszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des vorhergehen-
den Abrechnungszeitraums und dem Durchschnittspreis des Vormo-
nats oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden
und dem voraussichtlich zu zahlenden Entgelt. Macht der Kunde
glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, ist dies ange-
messen zu beriicksichtigen.

6.3 Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nachsten vom Kunden
nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung verrechnet. Ergibt sich
dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden
Zahlung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unver-
z0glich erstattet bzw. nachentrichtet.

6.4 Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim
Kunden ein Vorauszahlungssystem (z. B. Bargeld- oder Chipkarten-
zahler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit
beauftragen.

6.5 Die folgenden Ziffern 6.6 bis 6.10 gelten nicht fir Verbraucher i. S.
v. § 13 BGB:

6.6 Anstelle einer Vorauszahlung kann der Lieferant eine Sicherheits-
leistung in Hohe der fur einen Zeitraumn von zwei Liefermonaten
voraussichtlich durchschnittlich zu leistenden Zahlungen verlangen.
Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, ist eine Sicherheits-
leistung nur zuldssig in Form einer unbedingten, unwiderruflichen,
selbstschuldnerischen Birgschaft einer europdischen Bank. Die sich
verbirgende Bank muss ein Rating im ,A"-Bereich von Standard &
Poors oder ein gleichwertiges Rating einer anderen international
anerkannten Rating-Agentur aufweisen.

6.7 Der Lieferant kann sich aus der Sicherheit befriedigen, sobald der
Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug ist. Der Liefe-
rant wird die Sicherheit nur in dem Umfang verwerten, in dem dies
zur Erfullung der rickstdndigen Zahlungsverpflichtungen erforderlich
ist.

6.8 Die Verwertung der Sicherheit nach Ziffer 6.7 wird der Lieferant
dem Kunden unter Fristsetzung schriftlich androhen, es sei denn
nach den Umstanden des Einzelfalls besteht Grund zu der Annahme,
dass eine Befriedigung aus der Sicherheit zu spat erfolgen wiirde. Ist
der Abschluss des Vertrags fur den Kunden ein Handelsgeschaft,
betragt die Frist wenigstens eine Woche. In allen tbrigen Fallen
betragt sie einen Monat.

Personlich haftende  Registergericht
Gesellschafterin Amtsgericht Ulm,
Regionalwerk Bodensee HRB 722190
Verwaltungs-GmbH,

Tettnang


mailto:info@rw-bodensee.de
http://www.rw-bodensee.de/

6.8 Die Sicherheit ist unverziglich zuriickzugeben, soweit ihre Voraus-
setzungen weggefallen sind.

6.9 Die Regelungen zur Einstellung und Unterbrechung der Beliefe-
rung sowie zur Kiindigung in Ziffer 9 bleiben unberGhrt.

7. Erbringung von Dienstleistungen nach §41d EnWG

Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten den Abschluss einer
vertraglichen Vereinbarung mit einem Dritten Uber die Erbringung
von Dienstleistungen hinsichtlich von Mehr- oder Mindererzeugung
sowie von Mehr- oder Minderverbrauch elektrischer Arbeit und ber
einen anderen Bilanzkreis unverziglich mitzuteilen. Der Lieferant wird
die Erbringung der Dienstleistung auf Grundlage einer gesonderten
Vereinbarung — soweit und solange diese nicht durch eine Festlegung
der BNetzA entbehrlich wird — gegen angemessenes Entgelt ermdgli-
chen. Wird eine solche Dienstleistung erstmalig im Rahmen dieses
Lieferverhaltnisses erbracht und handelt es sich bei dem Kunden nicht
zugleich um einen Haushaltskunden nach § 3 Nr.

22 EnWG, steht dem Lieferanten ein auerordentliches Kindigungs-
recht dieses Lieferverhaltnisses mit einer Frist von drei Kalendermona-
ten zum Monatsende zu.

8. Anderungen des Vertrags

Die Regelungen des Vertrags beruhen auf den gesetzlichen und
sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
(z. B. ERWG, StromGWV, StromNZV, MsbG, MessEG, MessEV, héchst-
richterliche Rechtsprechung, Festlequngen und BeschlUsse der
BNetzA). Das vertragliche Aquivalenzverhaltnis kann nach Vertrags-
schluss durch unvorhersehbare Anderungen der gesetzlichen oder
sonstigen Rahmenbedingungen (z. B. durch Gesetzesanderungen,
sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits — etwa in der Phase zwi-
schen dem Abschluss des formlichen Gesetzgebungsverfahrens und
dem Inkrafttreten — absehbar war), die der Lieferant nicht veranlasst
und auf die er auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem
MafRe gestort werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im
Vertrag entstandene Licke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der
Durchfihrung des Vertrags entstehen lassen (etwa, wenn die Recht-
sprechung eine Klausel fir unwirksam erklart), die nur durch eine
Anpassung oder Erganzung zu beseitigen sind. In solchen Fallen ist
der Lieferant verpflichtet, den Vertrag — mit Ausnahme des Entgelts —
unverziglich insoweit anzupassen und/oder zu erganzen, als es die
Wiederherstellung des Aquivalenzverhaltnisses von Leistung und
Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener Vertragsliicken
zur zumutbaren Fort- und Durchfihrung des Vertragsverhaltnisses
erforderlich macht (z. B. mangels gesetzlicher Uberleitungsbestim-
mungen). Anpassungen des Vertrags nach dieser Ziffer sind nur zum
Monatsersten mdglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der
Lieferant dem Kunden, der Verbraucheri. S. v. § 13 BGB ist, die Anpas-
sung spatestens einen Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in
Textform mitteilt und dem Kunden, der kein Verbraucheri. S.v. § 13
BGB ist, die Anderungen spétestens zwei Wochen vor dem geplanten
Wirksamwerden in Textform mit- teilt. In diesem Fall hat der Kunde
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kindigungsfrist zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vertragsanpassung zu kiindigen.
Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert
hingewiesen.

9. Einstellung der Lieferung / fristlose Kiindigung

9.1 Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und
die Anschlussnutzung selbst oder durch einen Dritten, etwa den
zustandigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde
in nicht unerheblichem MaRe schuldhaft Energie unter Umgehung,
Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen verwen-
det (,Energiediebstahl”) und die Unterbrechung zur Verhinderung
einer weiteren unberechtigten Energieentnahme erforderlich ist.

9.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden in Hohe des Doppelten der
rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat entfallenden Voraus-
zahlung, mindestens aber mit € 100,00 inklusive Mahn- und Inkasso-
kosten, ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen
und die Anschlussnutzung selbst oder durch einen Dritten, etwa den
zustandigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen. Hat der Kunde
eine Sicherheit geleistet, gilt dies nur, sofern der Kunde mit einem
Betrag im Zahlungsverzug ist, der die Sicherheitsleistung um mind. €
100,00 Ubersteigt. Bei der Berechnung des Mindestbetrags bleiben
nicht titulierte Forderungen auRer Betracht, die der Kunde schlissig
beanstandet hat oder die wegen einer Vereinbarung zwischen Liefe-
ranten und Kunden noch nicht fallig sind oder die aus einer streitigen
und noch nicht rechtskraftig entschiedenen Preiserhéhung des
Lieferanten resultieren. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn die
Folgen der Unterbrechung auRer Verhaltnis zur Schwere des Zah-
lungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende
Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfanglich
nachkommt. Dem Kunden wird die Unterbrechung spétestens vier
Wochen vorher angedroht und die Beauftragung eines Dritten, etwa
des Netzbetreibers mit der Unterbrechung der Anschlussnutzung acht
Werktage vorher durch briefliche Mitteilung, unter Angabe des
Zeitpunkts der Auftragserteilung angekindigt. Der Lieferant wird den
Dritten, etwa den Netzbetreiber zu dem in der Ankindigung genann-
ten Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnutzung zu unterbrechen,
woflr der Dritte, etwa der Netzbetreiber nach den Vorgaben des
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einheitlichen Netznutzungsvertrags Strom sechs weitere Werktage
Zeit hat. Der Kunde wird den Lieferanten auf etwaige Besonderhei-
ten, die einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, unverzig-
lich hinweisen.

9.3 Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der
Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem
Kunden die dadurch entstandenen Kosten nach tatsachlichem
Aufwand in Rechnung. Die Belieferung wird unverziglich wieder-
hergestellt, wenn die Griinde fUr die Unterbrechung entfallen und
die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind;
sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem Kunden zur Verkir-
zung der Unterbrechungszeit auch bei einer erteilten Einzugser-
machtigung unbenommen, die Kosten der Unterbrechung und
Wiederherstellung unverziiglich mittels Uberweisung zu zahlen.

9.4 Der Gesetzgeber hat mit § 118b EnWG ein befristetes gesetzliches
Recht zur Versorgungsunterbrechung gegentiber Haushaltskunden
nach § 3 Nr. 22 EnWG eingefiihrt, das zunachst bis zum 30.04.2024
galt. Derzeit ist nicht absehbar, ob der Gesetzgeber eine § 118b EnWG
entsprechende Regelung einfihren wird. Der Gesetzgeber plante in
einem Referentenentwurf, ein gesetzliches Recht zur Versorgungsun-
terbrechung gegentiber Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG in
einem neuen § 41f ENWG einzufihren. Die Regelungen im geplanten
§ 41f EnWG waren weitestgehend deckungsgleich mit dem inzwi-
schen auRer Kraft getretenen § 118b EnWG. Vor dem Hintergrund
der auRerplanmaRigen, vorgezogenen Neuwahlen am 23.02.2025 ist
unklar, ob und wann eine Neuregelung erfolgt. Die Regelungen zur
Unterbrechung und zur Wiederherstellung der Anschlussnutzung
aufgrund von Zahlungsverzug nach dieser Ziffer sind fir die Dauer
der Wirksamkeit einer abweichenden gesetzlichen Regelung gegen-
Uber Haushaltskunden in dem Um- fang ausgesetzt, in dem diese
abweichende Regelungen trifft.

9.5 Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Frist gekindigt und die Lieferung eingestellt werden. Der Lieferant
muss den Kunden unverziiglich beim zustdndigen Verteilnetzbetrei-
ber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle einer
auBerordentlichen Kindigung des Lieferanten trotz der Abmeldung
(etwa wegen Bearbeitungsfristen des Netzbetreibers, Prozessfristen
aus den Festlegungen der BNetzA zu Lieferantenwechselprozessen)
Uber den Zeitpunkt der Vertragsbeendigung hinaus dem Lieferanten
bilanziell zugeordnet wer- den, ohne dass der Lieferant dafir einen
Ausgleich erhdlt (z. B. im Rahmen der Mehr- oder Mindermengen-
abrechnung des Netzbetreibers), schuldet der Kunde fur diese
fortwahrende Belieferung das Entgelt nach diesem Vertrag. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere vor im Fall eines Energiedieb-
stahls nach Ziffer 9.7 oder im Fall eines Zahlungsverzugs unter den
Voraussetzungen von Ziffer 9.2 Im letztgenannten Fall ist dem
Kunden die Kindigung mindestens zwei Wochen vorher anzudro-
hen. Die Kindigung unterbleibt in diesem Fall, wenn die Folgen der
Kindigung auRer Verhaltnis zur Schwere des Zahlungsverzugs
stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht,
dass er seinen Verpflichtungen vollumfanglich nachkommt. Ein
wichtiger Grund liegt auch vor, wenn ein Zwangsvollstreckungsver-
fahren gegen das gesamte Vermdgen der anderen Partei oder eines
wesentlichen Teils dieses Vermdgens eingeleitet wurde.

9.6 Die folgenden Ziffern 9.7 bis 9.8 gelten nicht fir Verbraucher i. S.
v. § 13 BGB:

9.7 FUr den Lieferanten liegt ein wichtiger Grund weiterhin vor, wenn
der Kunde, der kein Verbraucher i. S. v. § 13 BGB ist, ganz oder
teilweise eine geschuldete Vorauszahlung und/oder vereinbarte
Sicherheit nicht leistet und seiner Pflicht nicht innerhalb einer vom
Lieferanten daraufhin gesetzten Frist von zwei Wochen nachkommt.
Die Fristsetzung erfolgt in einer weiteren Zahlungsaufforderung des
Lieferanten mit Kindigungsandrohung.

9.8 Ist der Kunde kein Verbraucher i. S. v. § 13 BGB, ist der Lieferant
dariber hinaus berechtigt, diesen Vertrag bei Vorliegen einer den
Kunden betreffenden negativen Auskunft der Creditreform e.V.
insbesondere zu folgenden Punkten auRerordentlich zu kindigen:
erfolglose Zwangsvollstreckung, erfolglose Pfandung, eidesstattliche
Versicherung zum Vermadgen, Restschuldbefreiung.

10. Haftung

10.1 Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverlet-
zung (z. B. bei Nichterfiillung der Lieferpflicht oder ungenauer oder
verspateter Abrechnung) fir dadurch entstandene Schaden nach
MaRgabe von Ziffer 10.2 bis 10.6.

10.2 Anspriche wegen Schaden durch Unterbrechung oder bei
UnregelmaRigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich
um Folgen einer Stdrung des Netzbetriebs einschlief3lich des Netzan-
schlusses handelt, gegentber dem Netzbetreiber geltend zu ma-
chen.

10.3 Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverziiglich Gber
die mit der Schadensverursachung zussmmenhangenden Tatsachen
Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumut-
barer Weise aufgeklart werden kdnnen.

10.4 In allen Gbrigen Haftungsfallen ist die Haftung der Vertragspar-
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teien sowie ihrer Erfillungs- und Verrichtungsgehilfen fir schuldhaft
verursachte Schaden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht
durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit herbeigefihrt wurde; dies gilt
nicht bei Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kdrpers oder
der Gesundheit oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfillung die ord-
nungsgemaRe Durchfihrung des Vertrags Uberhaupt erst ermdglicht
und auf deren Einhaltung die Vertragspartei regelmaRig vertrauen
darf (sog. Kardinalpflichten).

10.5 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrldssigkeit beruht, beschrankt sich
die Haftung auf Schaden, die die haftende Vertragspartei bei Ab-
schluss des Vertrags als mogliche Folge der Vertragsverletzung
vorausgesehen hat oder unter Berlicksichtigung der Umsténde, die
sie kannte oder kennen musste, hatte voraussehen mussen.

10.6 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unbe-
rhrt.

11. Informationspflichten und Vertragsbeendigung bei Umzug

11.1 Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unver-
2z0glich vorab unter Angabe des Umzugsdatums und der neuen
Anschrift in Textform mitzuteilen. Dabei sind bei einem Umzug im
Gebiet des bisherigen Netzbetreibers neue Z&hlernummer oder
Marktlokations-ldentifikationsnurmmer anzugeben und die Informati-
on, ob an der zukinftigen Entnahmestelle ein intelligentes Messsys-
tem vorhanden ist. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spatestens
zehn Werktage vor dem Umzugsdatum erfolgen, um dem Lieferan-
ten eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim Netzbetreiber zu
ermadglichen.

11.2 Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 11.1 aus Griin-
den, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die
Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde ver-
pflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle,
fir die der Lieferant gegentiber dem &rtlichen Netzbetreiber einste-
hen muss und fUr die er von keinem anderen Kunden eine Vergu-
tung zu fordern berechtigt ist, nach den Preisen des Vertrags zu
vergUten. Die Pflicht des Lieferanten zur unverziglichen Abmeldung
der bisherigen Entnahmestelle und Anspriiche des Lieferanten auf
entgangenen Gewinn wegen einer nicht oder verspatet erfolgten
Belieferung an der neuen Entnahmestelle bleiben unberGhrt.

11.3 Ein Umzug des Kunden beendet diesen Vertrag zum Zeitpunkt
des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus
dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines ande-
ren Netzbetreibers zieht.

11.4 Bei Umzug innerhalb des Gebiets des bisherigen Netzbetreibers
kann der Kunde den Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen in
Textform und unter Mitteilung seiner zukinftigen Anschrift oder der
zur Bezeichnung seiner zukinftigen Entnahmestelle verwendeten
Marktlokations-ldentifikationsnummer kiindigen. Die Kindigung
kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung zu
einem spateren Zeitpunkt erkldrt werden. Die Kindigung beendet
diesen Vertrag nicht und der Lieferant wird den Kunden zu den
bisherigen Vertragsbedingungen an seinem neuen Wohnsitz weiter-
beliefern, wenn der Lieferant dem Kunden dies binnen zwei Wochen
nach Erhalt der Kindigung anbietet und die Belieferung an dessen
neuem Wohnsitz moglich ist. Die Belieferung zum Zeitpunkt des
Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umzugsda-
tum rechtzeitig mitgeteilt hat und ein intelligentes Messsysten an der
zukinftigen Entnahmestelle installiert ist.

12. Ubertragung des Vertrags

Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag
als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich
leistungsfahigen Dritten zu Gbertragen. Eine Ubertragung nach Satz 1
ist dem Kunden spétestens sechs Wochen vor dem Zeitpunkt der
Ubertragung unter Angabe dieses Zeitpunkts mitzuteilen. Im Falle
einer Ubertragung hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne
Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Ubertragung zu kiindigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferan-
ten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtre-
tung von Forderungen nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche
Rechts- nachfolge, insbesondere bei Ubertragungen i. S. d. Umwand-
lungsgesetzes, bleiben von dieser Ziffer unberGhrt.

13. Vertragsstrafe

13.1 Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung, Beeinflussung
oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbre-
chung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertrags-
strafe zu verlangen. Diese ist fUr die tatsachliche, sofern nicht fest-
stellbar, fUr die geschatzte Dauer des unbefugten Gebrauchs, 1angs-
tens aber fUr sechs Monate auf der Grundlage einer taglichen Nut-
zung der unbefugt verwendeten Verbrauchsgerate von bis zu zehn
Stunden nach dem fur den Kunden geltenden Vertragspreis zu
berechnen.

13.2 Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde
vorsatzlich oder grob fahrlssig die Verpflichtung verletzt, die zur

Personlich haftende  Registergericht
Gesellschafterin Amtsgericht Ulm,
Regionalwerk Bodensee HRB 722190
Verwaltungs-GmbH,

Tettnang


mailto:info@rw-bodensee.de
http://www.rw-bodensee.de/

Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe
betrdgt das Zweifache des Betrags, den der Kunde bei Erfiillung seiner
Verpflichtung nach dem fiir ihn geltenden Vertragspreis zusatzlich zu
zahlen gehabt hétte. Sie darf fur den tat- schlichen, sofern der
Beginn der Mitteilungspflicht nicht feststellbar ist, fir einen geschatz-
ten Zeitraum, langstens aber fur einen Zeitraum von sechs Monaten
verlangt werden.

14. Datenschutz / Wechselseitige Ubernahme von Informations-
pflichten gegentiber sonstigen betroffenen Personen

Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Wider-
spruchsrecht erhdlt der Kunde in der "Information zur Verarbeitung
personenbezogener Daten" des Lieferanten.

Gilt nicht fir Verbraucher i. S. v. § 13 BGB:

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die der jeweils anderen Ver-
tragspartei nach Art. 13 und/oder Art. 14 DS-GVO obliegenden Infor-
mationspflichten gegentber den eigenen Mitarbeitern, Erfillungsge-
hilfen und Dienstleistern (betroffene Personen) zu erfillen, wenn im
Rahmen der Vertragserfillung, zur Durchfihrung vorvertraglicher
MaBnahmen, zur Erfullung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur
Wahrung berechtigter Interessen

= personenbezogene Daten betroffener Personen von einer Vertrags-
partei an die jeweils andere Vertragspartei weitergegeben werden
und/oder

= betroffene Personen auf Veranlassung der einen Vertragspartei die
jeweils andere Vertragspartei kontaktieren.

Hierfr verwendet die Vertragspartei, die die personenbezogenen
Daten weitergibt bzw. auf deren Veranlassung die Kontaktaufnahme
erfolgt, das ihr von der anderen Vertragspartei zur Verfigung gestellte
Informationsblatt. Die ,Information zur Verarbeitung personenbezo-
gener Daten” des Lieferanten ist diesemn Vertrag als Anlage beigefigt.
Eine Vertragspartei ist nicht verpflichtet, das ihr von der anderen
Vertragspartei zur Verfligung gestellte Informationsblatt vor der
Aushandigung an die betroffenen Personen zu prifen. Sie ist weiter-
hin nicht berechtigt, dieses ohne vorherige Zustimmung zu andern.
Es obliegt ausschlieRlich der zur Information verpflichteten Vertrags-
partei, der anderen Vertragspartei ein den jeweils geltenden rechtli-
chen Anforderungen entsprechendes Informationsblatt zur Verfd-
qung zu stellen und dieses bei Bedarf auch wahrend der Vertragslauf-
zeit zu aktualisieren.

15 Informationen zu Wartungsdiensten und - entgelten / Lieferan-
tenwechsel

15.1 Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind
beim jeweils zustandigen Netzbetreiber erhaltlich.

regionalwerk

15.2 Ein Lieferantenwechsel erfolgt ziigig und unentgeltlich. Nach
dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten
den fir ihn maRgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahres-
zeitraumns mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Grinden, die er nicht
zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der ge-
schatzte Verbrauch anzugeben.

16. Streitbeilegungsverfahren fiir Verbraucher

16.1 Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber
(Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern
i. S. d. § 13 BGB insbesondere zum Vertragsschluss oder zur Qualitat
von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die
den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie
sowie die Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a
ENWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim
Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu
richten an: Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG/ Waldesch 29,
88069 Tettnang, DE / 0754293790 / info@rw-bodensee.de

16.2 Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b
ENWG sowie § 4 Abs. 2 Satz 4 Verfahrensordnung zur Durchfiihrung
eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen
der Beschwerde nicht abgeholfen oder auf diese nicht innerhalb der
Bearbeitungsfrist geantwortet hat. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberihrt.
Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlich-
tungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der
Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjshrung gemaR § 204
Abs. TNr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen
oder ein anderes Verfahren (z. B. nach dem EnWG) zu beantragen,
bleibt unberthrt.

16.3 Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlich-
tungsstelle Energie e. V.,

FriedrichstralRe 133, 10117 Berlin,

Telefon: 030/2757240-0, Telefax: 030/2757240-69, E-Mail: in-
fo@schlichtungsstelle-energie.de,

Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de.

Allgemeine Informationen der BNetzA zu Verbraucherrechten fir
den Bereich Elektrizitdt und Gas sind erhéltlich Gber den
Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur,

Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 0228 / 141516, Telefax: 030/22480-
323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.

17. Gerichtsstand (gilt nicht fr Verbraucher . S. v. § 13 BGB)

Der Gerichtsstand fir Kaufleute i. S. d. Handelsgesetzbuchs, juristi-
sche Personen des &ffentlichen Rechts und &ffentlich-rechtliche
Sondervermdgen ist ausschlieRlich Tettnang. Das Gleiche gilt, wenn
der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.
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18. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungs-
gesetz

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch
Endkunden wird bei der Bundes- stelle fir Energieeffizienz eine Liste
gefUhrt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und
Anbieter von Energieeffizienzmalnahmen aufgefihrt sind. Weiter-
flhrende Informationen zu der sog. Anbieterliste und den Anbietern
selbst erhalten Sie unter www.bfee-online.de. Sie kénnen sich zudem
bei der Deutschen Energieagentur Uber das Thema Energieeffizienz
umfassend informieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.energieeffizienz-online.info.

19. Pauschalen / Preise fiir weitere Dienstleistungen

Kosten fUr die Erstellung einer Energieverbrauchshistorie nach Ziffer 4
(netto € 16,81/ brutto € 20,00)

Kosten fir Abrechnungsdienstleistungen

- Erstellung von Zwischenrechnungen auf Kundenwunsch inklusive
Versand pro Rechnung (netto € 12,61/ brutto € 15,00)

- Rechnungsnachdruck auf Kundenwunsch (netto € 8,40 / brutto €
10,00)

20. Schlussbestimmungen

20.1Die Regelungen dieses Vertrags sind abschliefend. Mindliche
Nebenabreden bestehen nicht.

20.2 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags ganz oder teilweise
unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder werden, so bleibt der
Vertrag im Ubrigen wirksam.

Hinweis fir Verbraucher i. S. v. § 13 BGB: Bitte verwenden Sie das folgende Formular nur, wenn Sie den Vertrag widerrufen mochten:

-

Muster-Widerrufsformular

An: Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG, Waldesch 29, 88069 Tettnang;
Fax: 07542 93 79-101; E-Mail info@rw-bodensee.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag Uber den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der

folgenden Dienstleistung (*)
- Bestellt am (*)/erhalten am (*)
- Name des/der Verbraucher(s)

- Anschrift des/der Verbraucher(s)

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

(*)Unzutreffendes streichen.

Regionalwerk Waldesch 29
Bodensee 88069 Tettnang
GmbH & Co. KG Telefon 07542 9379-0

Telefax 07542 9379-101
info@rw-bodensee.de
www.rw-bodensee.de

Geschéaftsfihrer
Michael Hofmann
Vorsitzender

des Aufsichtsrats
Bdrgermeister
Ole Minder
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Amtsgericht Ulm,

HRA 721187

USt-Id-Nr. DE 260852604

Personlich haftende  Registergericht
Gesellschafterin Amtsgericht Ulm,
Regionalwerk Bodensee HRB 722190
Verwaltungs-GmbH,

Tettnang


mailto:info@rw-bodensee.de
http://www.rw-bodensee.de/
mailto:info@rw-bodensee.de

- Stand: 15.8.2025

Seite 1

regionalwerk
S888888BODENSEE

Datenschutzerkldrung der Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG
Information zur Verarbeitung von Kunden-/Lieferantendaten

1. Aligemeines

Die verantwortliche Stelle der Regionalwerk Bodensee GmbH nimmt den Schutz lhrer
personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten
im Einklang mit den jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzanforderungen zu
den nachfolgend aufgefiihrten Zwecken. Personenbezogene Daten im Sinne dieser
Datenschutzinformation sind sémtliche Informationen, die einen Bezug zu Ihrer Person
aufweisen.

1.1 Verantwortliche Stelle

Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG,
Waldesch 29,

88069 Tettnang

Tel.: 07542 9379-0

info@rw-bodensee.de

1.2 Datenschutzbeauftragte/r

Wir haben einen Datenschutzbeauftragten benannt. Sie erreichen diesen unter:
DDSK GmbH

Dr.-Klein-Str. 29

88069 Tettnang

E-Mail: datenschutz@rw-bodensee.de

2. Verarbeitungsrahmen

2.1 Quelle und Herkunft der Datenerhebung

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir direkt von lhnen erhoben haben.
Soweit dies fir die Erbringung unserer Leistungen erforderlich ist, verarbeiten wir auch
die von anderen Unternehmen oder sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien, Adressverlage,
Marktkommunikation) zuldssigerweise erhaltene personenbezogene Daten. Zudem ver-
arbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus 6ffentlich zuganglichen Quellen (wie
2.B. Telefonverzeichnisse, Handels- und Vereinsregister, Melderegister, Schuldnerver-
zeichnisse, Grundbdcher, Presse, Internet und andere Medien) zuldssigerweise entnom-
men, erhalten oder erworben haben und verarbeiten dirfen.

2.2 Datenkategorien

Relevante personenbezogene Datenkategorien kénnen insbesondere sein:
Personendaten (Name, Titel, Geburtsdatum, Branche und vergleichbare Daten)
Kontaktdaten (Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und vergleichbare Daten)
Kundenhistorie

Daten (ber Ihre Nutzung der von uns angebotenen Telemedien (z.B. Zeitpunkt
des Aufrufs unserer Webseiten und vergleichbare Daten)

Energieverbrauche, Abschlagshohen

Bonitatsdaten

Kommunikationsdaten (Nutzerdetails, Inhaltsdaten, Verbindungsdaten sowie
vergleichbare Daten) im Rahmen von Telefonkonferenzen, Videokonferenzen und
Web-Meetings durch die Nutzung von internetgestitzten Kommunikationstools
(nachfolgend: Web-Meetings)

2.3 Zwecke und Rechtsgrundlagen der verarbeiteten Daten

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie
anderen anwendbaren Datenschutzvorschriften (Details im Folgenden). Welche Daten
im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maRgeblich
nach dem jeweiligen Vertragsgegenstand. Weitere Einzelheiten oder Ergdnzungen zu
den Zwecken der Datenverarbeitung kénnen Sie den jeweiligen Vertragsunterlagen,
Formularen, einer Einwilligungserklarung und/oder anderen Ihnen bereitgestellten
Informationen (z.B. im Rahmen der Nutzung unserer Webseite oder unseren
Geschéaftsbedingungen) entnehmen.

2.3.1 Zwecke zur Erfiillung eines Vertrages oder von vorvertraglichen MaRnahmen
(Art. 6 Abs. 1b) DSGVO)

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Durchfiihrung unserer Vertrage
mit Ihnen und der Ausfiihrung Ihrer Auftrége sowie zur Durchfiihrung von MaRnahmen
und T&tigkeiten im Rahmen vorvertraglicher Beziehungen, z. B. mit Interessenten. Dazu
gehoren im Wesentlichen: die vertragsbezogene Kommunikation mit Ihnen, die entspre-
chende Abrechnung und damit verbundene Zahlungstransaktionen, die Nachweisbarkeit
von Auftrdgen und sonstigen Vereinbarungen sowie die Qualitatskontrolle durch ent-
sprechende Dokumentation, Kulanzverfahren, Manahmen zur Steuerung und Optimierung
von Geschéftsprozessen sowie zur Erfillung der allgemeinen Sorgfaltspflichten; statisti-
sche Auswertungen zur Unternehmenssteuerung, Kostenerfassung und Controlling,
Berichtswesen, interne und externe Kommunikation, Notfall-Management, Abrechnung
und steuerliche Bewertung betrieblicher Leistungen, Risikomanagement, Geltend-
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machung rechtlicher Anspriiche und die Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten;
Gewahrleistung der IT-Sicherheit (u.a. System- bzw. Plausibilitststests) und der allgemei-
nen Sicherheit, Sicherstellung und Wahrnehmung des Hausrechts (z. B. durch Zutritts-
kontrollen); Gewahrleistung der Integritat, Authentizitat und Verfigbarkeit der Daten,
Verhinderung und Aufklarung von Straftaten sowie die Kontrolle durch Aufsichtsgremien
oder Kontrollinstanzen (z. B. Revision).

2.3.2 Zwecke im Rahmen eines berechtigten Interesses von uns oder Dritten

(Art. 6 Abs. 1f) DSGVO)

Uber die eigentliche Erfiillung des Vertrages bzw. Vorvertrags hinaus verarbeiten wir

Ihre Daten gegebenenfalls, wenn es erforderlich ist, um berechtigte Interessen von uns

oder Dritten zu wahren, insbesondere fiir Zwecke

« der Prifung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse;

« der Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten sowie bestehenden
Systemen und Prozessen;

« der Anreicherung unserer Daten, u. a. durch Nutzung oder der Recherche
offentlich zuganglicher Daten; statistischer Auswertungen oder der Marktanalyse;
des Benchmarkings;

« der Geltendmachung rechtlicher Anspriiche und Verteidigung bei rechtlichen
Streitigkeiten, die nicht unmittelbar dem Vertragsverhaltnis zuzuordnen sind;

« der eingeschrankten Speicherung der Daten, wenn eine Léschung wegen der beson-
deren Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhaltnismaRig hohem Aufwand
moglich ist;

« der Verhinderung und Aufklarung von Straftaten, soweit nicht ausschlielich zur
Erfiillung gesetzlicher Vorgaben;

« interner und externer Untersuchungen sowie Sicherheitsiiberpriifungen;

« des Erhalts und der Aufrechterhaltung von Zertifizierungen privatrechtlicher
oder behordlicher Natur;

« der Sicherstellung und Wahrnehmung des Hausrechts durch entsprechende
MaRnahmen (wie zum Beispiel Videotiberwachung) sowie zur Sicherung von
Beweismitteln bei Straftaten und deren Verhinderung.

« der effektiven und ressourcenschonenden Durchfithrung von Web-Meetings
durch die Nutzung von internetgestiitzten Kommunikationstools.

2.3.3 Zwecke im Rahmen Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs 1a) DSGVO)

Eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten fir bestimmte Zwecke (z. B. Nutzung
Ihrer E-Mail-Adresse fiir Marketingzwecke) kann auch aufgrund Ihrer Einwilligung erfol-
gen. Sie kénnen diese jederzeit widerrufen. Uber die Zwecke und ber die Konsequenzen
eines Widerrufs oder der Nichterteilung einer Einwilligung werden Sie gesondert im ent-
sprechenden Text der Einwilligung informiert. Grundsatzlich gilt, dass der Widerruf einer
Einwilligung nur fir die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt
sind, sind davon nicht betroffen und bleiben rechtmaRig.

2.3.4 Zwecke zur Erfiillung gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1c) DSGVO) oder im
offentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1) DSGVO)

Wie jeder, der sich am Wirtschaftsgeschehen beteiligt, unterliegen auch wir einer Viel-
zahl von rechtlichen Verpflichtungen. Primér sind dies gesetzliche Anforderungen (z.B.
Handels- und Steuergesetze), aber auch ggf. aufsichtsrechtliche oder andere behérdli-
che Vorgaben. Zu den Zwecken der Verarbeitung gehéren ggf. die Erfillung steuer-
rechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sowie die Archivierung von Daten zu Zwecken
des Datenschutzes und der Datensicherheit sowie der Priifung durch Steuer- und andere
Behérden. Dariber hinaus kann die Offenlegung personenbezogener Daten im Rahmen
von behérdlichen/gerichtlichen MaBnahmen zu Zwecken der Beweiserhebung,
Strafverfolgung oder Durchsetzung zivilrechtlicher Anspriiche erforderlich werden.

2.4 Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschlieRlich Profiling

(Art. 22 DSGVO)

Wir setzen keine rein automatisierten Entscheidungsverfahren ein. Sofern wir ein sol-
ches Verfahren zukiinftig in Einzelféllen doch einsetzen sollten, werden wir Sie hieriiber
gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

Um Sie zielgerichtet Giber Produkte informieren und beraten zu kdnnen, setzen wir ggf.
Auswertungsinstrumente ein. Diese ermdglichen eine bedarfsgerechte Produktgestaltung,
Kommunikation und Werbung einschlielich Markt- und Meinungsforschung.

2.5 Folgen einer Nichtbereitstellung von Daten

Im Rahmen des Geschéftsverhaltnisses missen Sie diejenigen personenbezogenen Daten
bereitstellen, die fir die Begriindung, Durchfiihrung und Beendigung des Rechtsgeschafts
und der Erfiillung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder
zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir nicht
in der Lage sein, das Rechtsgeschaft mit Ihnen durchzufihren.

Sitz der Gesellschaft
Tettnang
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USt-Id-Nr. DE 260852604

Personlich haftende Registergericht
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3. Empfénger der Daten

3.1 Innerhalb der EU/des EWR

Innerhalb unseres Hauses erhalten diejenigen internen Stellen bzw. Organisations-
einheiten lhre Daten, die diese zur Erflllung unserer vertraglichen und gesetzlichen
Pflichten oder im Rahmen der Bearbeitung und Umsetzung unseres berechtigten
Interesses bendtigen.

Eine Weitergabe Ihrer Daten an externe Stellen erfolgt ausschlieRlich

« im Zusammenhang mit der Vertragsabwicklung;

* zu Zwecken der Erfiillung gesetzlicher Vorgaben, nach denen wir zur Auskunft,
Meldung oder Weitergabe von Daten verpflichtet sind oder wenn die
Datenweitergabe im 6ffentlichen Interesse liegt (vgl. Ziffer 2.3.4);

« soweit externe Dienstleistungsunternehmen Daten in unserem Auftrag als
Auftragsverarbeiter oder Funktionsiibernehmer verarbeiten (z. B. Rechenzentren,
Unterstiitzung/Wartung von EDV-/IT-Anwendungen, Archivierung, Belegbearbeitung,
Call-Center-Services, Compliance-Services, Controlling, Datenvalidierung bzw. -plausi-
bilitétsprifung, Datenvernichtung, Einkauf/ Beschaffung, Kundenverwaltung,
Lettershops, Marketing, Medientechnik, Research, Risikocontrolling, Abrechnung,
Telefonie, Webseitenmanagement, Wirtschaftspriifungsdienstleistung, Kreditinstitute,
Druckereien oder Unternehmen fiir Datenentsorgung, Kurierdienste, Logistik);

« aufgrund unseres berechtigten Interesses oder des berechtigten Interesses des Dritten
im Rahmen der genannten Zwecke (z.B. an Behorden, Auskunfteien, Inkasso,
Rechtsanwalte, Gerichte, Gutachter, Tochtergesellschaften, Gremien und
Kontrollinstanzen);

« wenn Sie uns eine Einwilligung zur Ubermittlung an Dritte gegeben haben.

Wir werden Ihre Daten dariiber hinaus nicht an Dritte weitergeben. Soweit wir Dienst-
leister im Rahmen einer Auftragsverarbeitung beauftragen, unterliegen lhre Daten
dort den gleichen Sicherheitsstandards wie bei uns. In den (brigen Fallen dirfen die
Empfanger die Daten nur fiir die Zwecke nutzen, fiir die sie ihnen Gbermittelt wurden.

3.2 AuRerhalb der EU/des EWR

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister auRerhalb des Europ&ischen
Wirtschaftsraums (EWR) Gbermitteln, erfolgt die Ubermittlung nur, soweit dem Drittland
durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestatigt wurde oder
andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne
Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind.

3.3 Empfangeriibersicht
Folgende Empfanger erhalten Ihre Daten im Rahmen
der hier beschriebenen Datenverarbeitung:
Empfénger: Alb-Elektrizitdtswerk Geislingen-Steige eG
EybstralRe 98-102, 73312 Geislingen
Drittstaattransfer: ~ Findet nicht statt.
Empfanger: Microsoft Corporation
One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA
Drittstaattransfer:  Microsoft ist Teilnehmer des EU-US Data Privacy Frameworks.
Die Ubermittlung erfolgt auRerdem auf Grundlage der Standard-
vertragsklauseln inkl. zusatzlicher MaBnahmen nebst Risikoanalyse
fir den Drittlandstransfer
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

4. Speicherfristen

Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten fiir die Dauer unserer Geschaftsbeziehung.
Das schlieRt auch die Anbahnung eines Vertrages (vorvertragliches Rechtsverhaltnis)
und die Abwicklung eines Vertrages mit ein.

Dariber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentations-
pflichten, die sich u. a. aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung
(AO), ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation
betragen bis zu zehn Jahre zum Kalenderjahresende tber das Ende der Geschéftsbezie-
hung bzw. des vorvertraglichen Rechtsverhaltnisses hinaus.

regionalwerk
S888888BODENSEE

Ferner kénnen spezielle gesetzliche Vorschriften eine langere Aufbewahrungsdauer
erfordern, wie z.B. die Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen
Verjahrungsvorschriften. Nach den §§ 195 ff. des Burgerlichen Gesetzbuches (BGB)
betragt die regelmaRige Verjahrungsfrist zwar drei Jahre; es kdnnen aber auch
Verjahrungsfristen von bis zu 30 Jahren anwendbar sein.

Sind die Daten fir die Erfillung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten und Rechte
nicht mehr erforderlich, werden diese regelmaRig geldscht, es sei denn, deren — befristete —
Weiterverarbeitung ist zur Erfillung der Zwecke aus einem berwiegenden berechtigten
Interesse erforderlich. Ein solches iberwiegendes berechtigtes Interesse liegt z.B. auch
dann vor, wenn eine Loschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder
nur mit unverhéltnismaRig hohem Aufwand mdglich ist und eine Verarbeitung zu ande-
ren Zwecken durch geeignete technische und organisatorische MaRnahmen ausge-
schlossen ist.

5. Ihre Rechte

Unter bestimmten Voraussetzungen kénnen Sie uns gegeniiber lhre Datenschutzrechte
geltend machen. Ihre Antrdge Uber die Ausiibung Ihrer Rechte sollten nach Méglichkeit
schriftlich oder per E-Mail an die oben angegebene Anschrift oder direkt schriftlich oder
per E-Mail an unseren Datenschutzbeauftragten adressiert werden.

« Sie haben das Recht, von uns Auskunft Gber Ihre bei uns gespeicherten Daten nach
den Regeln von Art. 15 DSGVO (ggf. mit Einschrankungen nach § 34 BDSG) zu erhalten.
« Auf Ihren Antrag hin werden wir die Gber Sie gespeicherten Daten nach Art. 16 DSGVO
berichtigen, wenn diese unzutreffend oder fehlerhaft sind.
» Wenn Sie es wiinschen, werden wir Ihre Daten nach den Grundsatzen von Art. 17 DSGVO
16schen, sofern andere gesetzliche Regelungen (z.B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten
oder die Einschrankungen nach § 35 BDSG) oder ein iiberwiegendes Interesse unserer-
seits (z.B. zur Verteidigung unserer Rechte und Anspriiche) dem nicht entgegenstehen.
Unter Bericksichtigung der Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO kénnen Sie von uns
verlangen, die Verarbeitung lhrer Daten einzuschranken.
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen
gem. Art. 6 Abs. 1S. 1lit. f) DSGVO verarbeitet werden oder diese zur Wahrnehmung
einer Aufgabe erforderlich sind, die im &ffentlichen Interesse oder in Ausiibung
offentlicher Gewalt verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gem. Art. 21 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen,
soweit dafir Griinde vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder
sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein
generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns
umgesetzt wird.
Auch haben Sie das Recht, Ihre Daten unter den Voraussetzungen von Art. 20 DSGVO
in einem strukturierten, gdngigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder sie
einem Dritten zu bermitteln.
Dariber hinaus haben Sie das Recht, eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten jederzeit uns gegeniiber mit Wirkung fiir die Zukunft zu wider-
rufen.
Ferner steht Ihnen ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehérde zu
(Art. 77 DSGVO). Wir empfehlen allerdings, eine Beschwerde zundchst immer an unse-
ren Datenschutzbeauftragten zu richten.

Die fiir uns zustandige Aufsichtsbehdrde erreichen Sie unter:

Der Landesbeauftragte

fur den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Wirttemberg
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart

Telefon 0711 6155410

Fax 0711 61554115

poststelle@lfdi.bwl.de

Tettnang, den 15. August 2025
Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG



	AGB-unser-oekostrom-dynamisch_01_07_2025
	1. Vertragsschluss / Lieferbeginn
	2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Leistungsumfang / Weiterleitungsverbot / Befreiung von der Leistungspflicht
	3. Messung / Ablesung durch Kunden / Nachprüfung der Messeinrichtung
	Präambel
	1. Begrifflichkeiten
	2. Ansprechperson für Datenschutz
	3.1 Datenverarbeitung zur Vertragserfüllung
	3.2 Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher sowie behördlicher Vorgaben
	3.3 Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse
	3.4 Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse
	4. Andere Zwecke der Datenverarbeitung
	5. Ausnahme
	6. Daten, die nicht bei der betroffenen Person selbst erhoben wurden
	7. Empfänger personenbezogener Daten
	8. Beginn und Dauer der Speicherung personenbezogener Daten sowie deren Löschung
	9. Rechte der betroffenen Personen
	10. Automatisierte Entscheidungsfindung und Grenzüberschreitung

	RWB_Datenschutzinformation_2025



